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Liebe Leser_innen,

ich freue mich, Ihnen heute die zweite Ausgabe 
des Publikationsformats „AIWG-Praxisperspek-
tiven“ mit dem Thema „Islamrechtliche Fragen in 
akut-intensivmedizinischen Entscheidungssituatio-
nen“ vorlegen zu können. 

Die Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten  
in der Intensivmedizin haben sich in den vergan-
genen Jahren in Deutschland erheblich erweitert. 
Beispielsweise ist es nun ortsunabhängig mög-
lich, Patient_innen mit einem Kreislaufstillstand 
durch relativ kleine und mobile Geräte am Leben 
zu er halten. Während eines AIWG Roundtable  
zu „islamrechtlichen Fragen in akut-intensiv-
medizinischen Entscheidungssituationen“ im  
November 2020, in dessen Folge der vorliegende 
Text entstanden ist, sagte der in der Intensivme-
dizin tätige Dr. Assem Aweimer hierzu zuspitzend, 
dass es von den medizinischen Möglichkeiten her 
in Deutschland mittlerweile schwer sei, zu ster-
ben. Der medizinische Fortschritt schafft eine 
Vielfalt von Therapiemöglichkeiten. Die Entschei-
dungsoptionen sowohl auf Seiten der Mediziner_
innen als auch auf Seiten der Patient_innen sind 
somit zahlreicher und komplexer geworden. Diese 
Komplexität erweitert sich darüber hinaus, wenn 
die religiöse Dimension in den Abwägungsprozess 
einfließt. 

Bezogen auf muslimische Patient_innen ergeben 
sich aus der medizinischen Praxis eine Reihe von 
Bedarfen, die auch die Patient_innen und ihren 
Willen betreffen. Sofern die medizinische Indika-
tion mehrere Behandlungs-/Therapieoptionen zu-
lässt, entscheiden die behandelnden Ärzt_innen 
im Austausch mit den Patient_innen über die 
geeignetste Option.

Ist dieser Ermessensspielraum gegeben, so stel-
len sich für religiöse Muslim_innen nicht nur me-
dizinische Fragen, sondern auch Fragen, welche 
sich auf die ethische oder islamrechtliche Dimen-
sion beziehen: Welche Behandlungsoptionen sind 
aus islamischer Sicht zulässig? Gibt es eine The-
rapiepflicht? Darf auf künstliche Beatmung ver-
zichtet werden? Gilt immer die Pflicht einer Maxi-
maltherapie? Dies sind nur vier Beispielfragen, die 
sich in akut-intensivmedizinischen Entscheidungs-
situationen sowohl für muslimische Ärzt_innen, 
aber eben auch für Patient_innen und ihre Ange-
hörigen ergeben können.

In ihrem Beitrag gehen der Akutmediziner  
Dr. Assem Aweimer und der Professor für Isla-
misches Recht Prof. Dr. Serdar Kurnaz auf ge-
nau diese Aspekte ein und versuchen, auf Basis 
eines vorab formulierten Praxisbedarfs, islam-
theologisch-wissenschaftlich fundierte Grund-
lagen zu erarbeiten, welche Perspektiven für 
Ärzt_innen und Patient_innen in akut-intensiv-
medizinischen Entscheidungssituationen an- 
bieten sollen. 

Die vorliegende Ausgabe der AIWG-Praxispers-
pektiven führt zunächst akut-intensivmedizinische 
Aspekte mit Bezug auf muslimische Patient_innen 
an und formuliert Fragen aus der Praxis an die is-
lamisch-theologischen Wissenschaften, insbeson-
dere in Bezug auf das islamische Recht. Im zwei-
ten Teil der Publikation werden der Praxisbedarf 
und die sich ergebenden Fragen aufgegriffen und 
es wird der Versuch unternommen, eine theologi-
sche Grundlage für Entscheidungsoptionen so-
wohl auf Seiten der Ärzt_innen als auch auf Seiten 
der Patient_innen zu formulieren. In einem dritten  
Teil erfolgt die Erörterung der erarbeiteten Grund-
lagen auf Basis eines konkreten medizinischen 
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Fallbeispiels. Abschließend gehen beide Autoren 
auf weitere Bedarfe und Kooperations- sowie For-
schungsoptionen zwischen medizinischer Praxis 
und Forschung sowie islamisch-theologischer Stu-
dien an deutschen Universitäten ein. 

Ziel des Textes ist es nicht, theologische Eindeu-
tigkeiten herzustellen beziehungsweise zu pro-
klamieren, sondern eine Informations- und somit 
Entscheidungsgrundlage für Ärzt_innen und Pa-
tient_innen anzubieten. Die Ausführungen sollen 
dabei zu weiteren Diskussionen anregen und ge-
meinsame Lösungsansatzätze befördern. Darüber 
hinaus verdeutlicht der Beitrag, wie gewinnbrin-
gend der Austausch und künftige gemeinsame 
Forschungen zwischen medizinischer Wissen-
schaft und Praxis sowie islamisch-theologischen 
Studien sein können. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre der 
zweiten Ausgabe der AIWG-Praxisperspektiven. 
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Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten religi-
ös und kulturell vielfältiger geworden. Gemäß der 
Studie Muslimisches Leben in Deutschland 2020, in 
Auftrag gegeben vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, leben zwischen 5,3 und 5,6 Millio-
nen Muslim_innen in Deutschland. Das entspricht 
circa 6,4 beziehungsweise 6,7 % der Gesamtbe-
völkerung.1 Aufgrund der sehr unterschiedlichen 
kulturellen und religiösen Hintergründe von Mus-
lim_innen kann nicht von einer homogenen Bevöl-
kerungsgruppe ausgegangen werden. Neben den 
muslimischen Zugewanderten nimmt der Anteil 
derjenigen Muslim_innen, die durch die hiesige 
Kultur von Geburt an geprägt werden, stetig zu. In 
der medizinischen Behandlung von Muslim_innen 
kann es – mittlerweile auch unabhängig von der 
Sprachkompetenz des Patienten/der Patientin – zu 
einem eingeschränkten Arzt-Patienten-Verhältnis 
kommen, vor allem wenn die kulturelle Differenz 
zwischen Patient_in und Arzt/Ärztin groß ist.2 

1  Vgl. Pfündel/Stichs/Tanis 2021: 9.
2  Vgl. Ilkilic 2007.

Es herrscht der Eindruck im klinischen Alltag,  
dass ärztlicherseits ein eher vorsichtigerer Um-
gang mit muslimischen Patient_innen in Bezug  
auf begrenzende Therapieentscheidungen ge-
wählt wird, was häufig in einer Maximaltherapie 
des Patienten/der Patientin mündet. Die Ermittlung 
des (mutmaßlichen) Patient_innenwillens ist zudem 
erschwert, da Patient_innen oder Angehörige die-
sen Willen nicht selten religiös begründen. So ist 
es keine Seltenheit, dass Äußerungen gemacht 
werden wie: ,,Im Islam muss alles Menschen-
mögliche gemacht werden, um das Leben der Pa-
tient_innen zu erhalten, koste es, was es wolle.‘‘

In dieser Ausgabe der AIWG-Praxisperspektiven 
möchten wir uns dieser Thematik aus der akut- 
intensivmedizinischen Perspektive nähern und  
behandelnden Ärzt_innen sowie muslimischen  
Patient_innen mehr Klarheit verschaffen. 

Einleitung 
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Wenn sich ein Arzt/eine Ärztin mit akut-kritischen 
Gesundheitszuständen befasst, so betreibt er/sie 
Notfall- oder Intensivmedizin. Dieser Medizinbe-
reich bietet Ärzt_innen eine räumliche und logisti-
sche Infrastruktur bestehend aus apparativen, dia-
gnostischen sowie therapeutischen Möglichkeiten, 
um eine/n kritisch kranke/n Patientin/Patienten 
rasch zu identifizieren und zu be handeln. Dieser 
Umstand, der für die einzelne Patientin/der einzel-
ne Patient meist ein Kampf zwischen Leben und 
Tod bedeutet, kann langsam (chronische Erkran-
kung, zum Beispiel Herzmuskelschwäche), rasch 
(akut-progrediente Erkrankung, zum Beispiel Herz-
infarkt) oder unerwartet eintreten (zum Beispiel 
plötzlicher Herztod).3 

Die Entscheidung zu einer medizinisch begründe-
ten diagnostischen oder therapeutischen Behand-
lung, die dem Krankheitsbild angemessen ist, wird 
durch die sogenannte medizinische Indikation 
legitimiert. 

„Als Indikation (Heilanzeige) bezeichnet 
man in der Medizin den Grund für  
die Durchführung einer bestimmten 

ärztlichen Maßnahme.“
Quelle: Gesundheit.GV.AT 2021. Vgl. auch Bundes- 
ärztekammer 2015.

Beispielsweise ist die Anfertigung eines Elektro-
kardiogramms (kurz EKG, meint Herzstromkurven) 
bei einem Patienten/einer Patientin mit akuten 
Brustschmerzen medizinisch indiziert. Falls das 
EKG krankhafte Veränderungen aufzeigt, im Sinne 
eines schweren Herzinfarktes, ist in der Regel eine 
Herzkatheteruntersuchung medizinisch indiziert.

3 „Unter Progredienz (lateinisch: pro gredere – vorrücken, voranschreiten) versteht man das Fortschreiten einer Krankheit (progressiver 
Krankheitsverlauf) beziehungsweise eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustands.“ Quelle: Bionity.com 2021

Was sind akut-intensivmedizinische 
Entscheidungssituationen?

Jede Minute zählt, jeder Hangriff muss sitzen im Schockraum eines 
Krankenhauses. Denn hier werden Patient_innen behandelt, die sich 
in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. 
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Weiterhin steht in akut-intensivmedizinischen 
Fragestellungen der Patient/die Patientin im Zen-
trum aller Entscheidungen, die rasch und mög-
lichst ohne Verzögerungen getroffen werden soll-
ten. Eine auf ihn/sie zentrierte Behandlung kann 
am besten erreicht werden, wenn der/die behan-
delnde Arzt/Ärztin seine_n/ihre_n Patienten/Pa-
tientin über geplante medizinische Behandlungen 
umfassend informiert, fachgerecht aufklärt und 
den Patient_innenwillen respektiert. Dies ent-
spricht dem Konzept der Patientenautonomie, wel-
che durch das ,,Patientenrechtegesetz‘‘ im Jahre 
2013 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert 
wurde. 

„Das Patientenrechtegesetz verankert 
das Arzt-Patienten-Verhältnis als 
eigenen Vertrag im Rahmen des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs und schreibt 
wesentliche Rechte der Patientinnen und 
Patienten wie z.B. das Recht auf umfassende 
und rechtzeitige Aufklärung oder das Einsichts-
recht in Behandlungsunterlagen fest.“
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 2016.

Sowohl die medizinische Indikation als auch der 
(mutmaßliche) Patient_innenwille können vor 
allem in Akutsituationen nicht eindeutig sein4. 

4  Vgl. Charbonnier/Dörner/Simon 2008; Preuß 2006 

Ärzt_innen, die in der Notfall- und Intensivmedi-
zin tätig sind, müssen in kürzester Zeit und ohne 
die Patient_innen länger zu kennen, medizinisch 
und ethisch sinnvolle Entscheidungen treffen. In 
diesen kritischen Situationen ist es kaum mög-
lich, sich mit anderen Kolleg_innen länger zu 
beraten, geschweige denn Zugriff zu haben zu 
einem klinischen Ethikkomitee oder einem Ethik-
konsil. Diese Optionen stehen in der Regel nur 
Patient_innen zur Verfügung, die sich in einer 
stationären Betreuung befinden und deren Zu-
stand sich über Tage oder Wochen verschlech-
tert. Zusammengenommen entsteht vor allem in 
Akutsituationen ein Spannungsfeld zwischen In-
dikation und Patient_innenwille, welches die be-
handelnden Ärzt_innen, die Patient_innen selbst 
und ihre Angehörigen vor besondere Herausfor-
derungen stellt.  

Patient_innen oder ihre Angehörigen bestimmen 
zwar nicht die medizinische Indikation, aber die in 
Frage kommenden Therapieoptionen mit. Für den 
Fall, dass es zwei oder mehr Therapieoptionen gibt 
(zum Beispiel beatmen versus nicht beatmen, ope-
rative Therapie versus medikamentöse Therapie), 
spielt der (mutmaßliche) Patient_innenwille eine 
buchstäblich entscheidende Rolle. Dieser Patient_
innen wille ist bei vielen Muslim_innen von religiö-
sen Überzeugungen geprägt. Muslim_innen, die 

Sicherheit schaffen für den Notfall: Patient_innen können in einer Patient_innenverfügung festhalten, welche medizinischen  
Maßnahmen erfolgen dürfen. Eine solche Verfügung für Muslim_innen gibt es in Deutschland bislang noch nicht. 
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den Islam bewusst handlungsleitend ausleben 
möchten, werden daher oft erfahren wollen, was 
ihre Religion in diesen Situationen gebietet oder 
verbietet, um folglich ihren Patient_innenwillen 
möglichst autonom und frei von anderweitiger  
Beeinflussung äußern zu können. Eine Informa-
tion erfolgt bekanntermaßen durch Hörensagen, 
Internetforen oder durch Internetvideos, die letzt-
endlich den individuellen Zustand der Patientin/
des Patienten nicht berücksichtigen und worüber 
dann fehlerhafte Schlussfolgerungen für den  
Patienten/die Patientin herbeigeführt werden  
können. Wäre es daher nicht sicherer für die  
Patient_innen, wenn der/die behandelnde Arzt/
Ärztin – ob Muslim/Muslimin oder nicht – in  
dieser Thematik zumindest ein gewisses Grund-
wissen über den Islam oder zu fundierten Infor-
mationsquellen zu Medizinfragen besäße, um den 
Patient_innen bei etwaigen Nachfragen im Rah-
men der Aufklärung eine Orientierung bieten zu 
können? Hierdurch erhielte der Patient/die Patien-
tin oder der/die Angehörige durch den aufgeklär-
ten Arzt/die aufgeklärte Ärztin eine faire Chance, 
seinen/ihren (mutmaßlichen) Patient_innenwillen 
aufgrund fundierter Informationen auch zu islam-
ethischen Fragen zu äußern, sofern ihm/ihr  
islamische Grundprinzipien wichtig sein sollten. 

Einfacher für die behandelnden Ärzt_innen wäre 
es sicherlich, wenn die Patient_innen oder ihre  
Angehörigen vor einer anstehenden Behandlung 
bereits über einen ,,aufgeklärten Willen‘‘ verfüg-
ten, und da spielt die Vermittlung von Wissen in 
der Gesellschaft eine wichtige Rolle. 

Aufgrund der gegenwärtig sehr heterogenen  
und dezentralen religiösen Organisation der Mus-
lim_innen in Deutschland besteht keine einheit-
liche Vermittlung ethischer Grundprinzipien. Als 
muslimische_r Bürger_in und Patient_in hat man 
in der Regel Kontakt zu einem Moscheeverein so-
wie deren Imam, wenn es um medizinethische 
Fragstellungen geht. Imame bilden nicht selten 
den Bezugspunkt und ihre Einschätzungen haben 
dabei Gewicht. Jedoch sind Imame, die nach wie 
vor vorwiegend nicht in Deutschland ausgebildet 
sind, zu spezifischen medizinethischen Fragestel-
lungen im deutschen Gesundheitssystem noch 
nicht ausreichend geschult. Bei der Frage, wie  
sich muslimische Patient_innen bei medizinethi-
schen Fragestellungen informieren und welche 
Akteur_innen besonderen Einfluss haben, ergeben 
sich hier eine Vielzahl von Quellen: vom Internet 
über Ärzt_innen bis hin zur eigenen Familie und 
den Imamen in den Moscheegemeinden. 

neben Ärzt_innen, Familie und internetquellen spielt die einschätzung eines imams bei medizinethischen Fragestellungen für viele Muslim_innen  
eine wichtige Rolle.  
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Mit diesem Beitrag kann ein Anfang zur Formu-
lierung und Klärung einzelner Leitfragen der in-
tensivmedizinischen Entscheidungsfindung für 
Muslim_innen geschaffen werden. Die weitläufige 
Meinung „Alles machen, kann ja nicht falsch sein.“ 
könnte so durch eine differenzierte Diskussion 
über die offenstehenden Möglichkeiten des  
tatsächlichen beziehungsweise mutmaßlichen  
Patient_innenwillens ersetzt werden. Hieraus er-
geben sich die Fragen, ob es im Islam eine absolu-
te Therapiepflicht gibt. Ist eine Unterlassung einer 
Therapie eine Option für muslimische Patient_in-
nen? Wie weit darf nach der islamischen Lehre der 
Patient_innenwille gehen, vor allem in Bezug auf 
akut-intensivmedizinische Entscheidungen? 

Ein weiterer Aspekt, den es durch die islamische 
Gelehrsamkeit zu beleuchten gilt, ist die Anwen-
dung von Hightechmedizin in akut-intensiv-
medizinischen Situationen. So ist es heutzutage 
in einem Land wie Deutschland möglich, durch 

 Intensivmedizinische Fragen an die  
islamisch-theologischen Wissenschaften

Welche Behandlungsoptionen sind aus 
islamrechtlicher Sicht zulässig?  
Die Forschung dazu steckt noch in den 
Kinderschuhen.

die Anwendung von mobilen Herz- und Lungen-
ersatzverfahren – somit gänzlich ortsunabhän-
gig – das Leben eines Menschen mit komplettem 
Kreislaufstillsand zu erhalten. Wie steht das islami-
sche Recht zu diesen künstlich lebenserhaltenden 
Methoden? 

Fragen an die islamisch- 
theologischen Studien: 

 › Gibt es im Islam eine absolute Therapie- 
 pflicht?

 › Ist die Unterlassung einer Therapie unter 
bestimmten Umständen von islamethischer 
Warte aus eine Option für muslimische 
Patient_innen?

 › Wie weit darf der Patient_innenwille gehen, 
insbesondere bei akut-intensivmedizinischen 
Entscheidungen?

Neben den beschriebenen, rein weltlichen Prob-
lemlagen stehen hier also vier Fragen im Zentrum 
(siehe obige Infobox), welche die islamtheologi-
sche Dimension betreffen. Daraus ergibt sich der 
Bedarf, Grundlagen aus islamtheologisch-wissen-
schaftlicher Perspektive zu beschreiben, die bei 
Entscheidungsfindungen in akut-intensivmedizini-
schen Fällen hilfreich sein und einen aufgeklärten 
Patient_innenwillen befördern können. 
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Akut-intensivmedizinische Entscheidungs-
situationen: eine theologische Reflexion

Islamisch-theologische und islamwissenschaft-
liche Forschungen zu bioethischen Themen, wor-
unter akut-intensivmedizinische Therapiemaßnah-
men fallen, stecken noch in den Kinderschuhen. 
Es gibt vorwiegend vereinzelte Studien von Wis-
senschaftler_innen (zum Beispiel von İlhan İlkılıç, 
Martin Kellner und Thomas Eich) und Gelehrten 
aus muslimisch geprägten Ländern. Ausgehend 
von diesen Vorarbeiten versuchen Muslim_in-
nen, Fragen aus der Bioethik so zu beantworten, 
dass sie den Grundsätzen der islamischen Tradi-
tion gerecht werden. Dabei fallen die Antworten 
unterschiedlich aus. Diese aber decken sich nicht 
unbedingt mit der Erwartung der muslimischen 
Community. Meist fordern Muslim_innen klare An-
weisungen im Rahmen eines „binären Denksys-
tems“: Entweder ist etwas eindeutig erlaubt oder 
verboten. Entsprechend soll es auch nur eine Lö-
sung geben, die als die islamische gelten und sich 
gegenüber konkurrierenden Lösungen durchset-
zen soll. Das geht nicht selten damit einher, dass 
eine relative Unkenntnis darüber herrscht, dass 
es in der muslimischen Tradition stets eine Mei-
nungspluralität gibt. Erschwerend kommt hinzu, 
dass kulturelle Vorstellungen zur Erhaltung des 
Lebens mit religiösen Grundsätzen durcheinan-
dergebracht werden. Dazu zählt unter anderem 
die weitverbreitete (kulturell gespeiste) Auffas-
sung, wie noch zu zeigen sein wird, dass angeb-
lich aus islamischer Sicht alles Menschenmögli-
che getan werden müsse, um jemanden am Leben 
zu erhalten. Im Folgenden soll gezeigt werden, 
nach welchen theologischen Grundlagen Lösun-
gen formuliert werden können, die dazu verhelfen 
können, Entscheidungen im Rahmen intensivme-
dizinischer Therapiemaßnahmen zu treffen.

Nach dem muslimischen Menschenbild ist die ge-
samte Schöpfung dem Menschen Untertan. Der 
Mensch hat dabei eine besondere Verantwortung: 
Er darf der Schöpfung nicht schaden, obschon sie 
ihm zu Diensten steht. Als Statthalter auf Erden 
(ḫalīfa fī l-arḍ) kann er sich von dieser Verantwor-
tung nicht befreien. Damit ist die Schöpfung ein 
ihm anvertrautes Gut (amāna). Dazu gehört auch 

der menschliche Körper. Grundsätzlich gilt, dass 
der Körper des Menschen ein ihm anvertrautes 
Gut ist. Der Mensch hat also keine Befugnis, will-
kürlich darüber zu entscheiden, was mit seinem 
Körper geschieht; er darf ihm nicht schaden. Der 
Körper genießt damit einen besonderen Schutz 
(ḥurma). Jeder Eingriff in den Körper muss somit 
legitimiert beziehungsweise begründet werden. 
Folgerichtig gilt nach islamisch-theologischer Auf-
fassung, dass der Mensch das Leben nicht been-
den darf, weder das eigene noch das Leben ande-
rer. Nur Gott steht es zu, das Leben der Menschen 
zu beenden. Entsprechend stellt sich die Frage, ob 
die Unterlassung von Therapiemaßnahmen, durch 
welche das Leben eines Patienten/einer Patientin 
enden kann, zulässig ist. Andersherum gefragt: 
Wann darf man auf lebenserhaltende Maßnahmen 
nicht verzichten? 

Das bisher Ausgeführte setzt voraus, dass dem 
Menschen eine Willens- und Handlungsfreiheit zu-
gesprochen wird. Wie soll er sonst das eigene und 
das Leben anderer Menschen beenden können 
oder für seine Handlungen im oben genannten 
Sinne verantwortlich sein? Die Willens- und Hand-
lungsfreiheit des Menschen wurde in der theologi-
schen Tradition kontrovers diskutiert. Es lässt sich 
insgesamt sagen, dass die Mehrheitsmeinung dem 
Menschen (eine bedingte) Willens- und Handlungs-
freiheit zuspricht. Daher muss jede Handlungsent-
scheidung des Menschen begründet werden.

Von diesen Grundsätzen leiten die Gelehrten ver-
schiedene Handlungsvorschriften ab. Nach ei-
ner Gruppe von Gelehrten besteht eine Thera-
piepflicht bis zum Lebensende. Dabei zitieren sie 
Überlieferungen des Propheten Muḥammad (also 
Hadithe), die dazu aufrufen, Therapiemöglichkei-
ten in Erwägung zu ziehen. In diesen Hadithen ist 
aber nicht die Rede von lebenserhaltenden Maß-
nahmen in Notsituationen, sondern lediglich die 
Behandlung von (den damals bekannten) Krank-
heiten. Ein solcher Hadith befindet sich zum Bei-
spiel in der Hadithsammlung von Abū Dāwūd 
as-Siǧistānī (gest. 275/889), einer sunnitischen 
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Autorität. Im Kapitel über medizinische Präpara-
te, deren Zufuhr zum Patienten als verpönt gel-
ten (wörtl. Bāb fī l-adwiyat al-makrūha), führt er 
den Hadith an, der sinngemäß besagt: „Gott hat 
die Krankheit und die Heilung herabgesandt; für 
jede Krankheit gab er auch eine Heilung. So lasst 
euch behandeln, aber nicht mit verbotenen Din-
gen.“5 Dieser und ähnliche Hadithe, die sich ex-
plizit auf medizinische Behandlungen beziehen, 
sind nicht zwingend auf Offenbarungswissen zu-
rückzuführen, sondern können persönliche Er-
fahrungen und die Erfahrungen der damaligen 
Menschen mit Krankheiten widerspiegeln. Sie 
gehören unter anderem zum Genre „Die Medizin 
des Propheten“ (ṭibb an-nabī beziehungsweise aṭ-
ṭibb an-nabawī ), kommen auch sonst in Hadith-
kompendien vor und zählen nicht unbedingt zu 
den vertrauenswürdigen Hadithen. Sie sind ten-
denziell schwach. Das heißt aber nicht, dass man 
sie einfach ignorieren sollte, sie jedoch mit Vor-
sicht in Erwägung ziehen kann; sie geben aber 
meistens die damalige medizinische Kenntnis der 
Menschen wieder. 

5	 	Vgl.	Abū	Dāwūd	as-Siǧistānī	o.	J.:	7	(=	Kapitel	Ṭibb, Bāb fī l-adwiyat al-makrūha, Hadith Nr. 3874); s. Sunnah.com [2021].

Die Mehrheit der Gelehrten leitet unter anderem 
von den oben genannten Quellen und mit Rück-
bezug auf allgemeine Aussagen des Korans zum 
Schutz des Lebens oder zur Schadensverminde-
rung die Meinung ab, dass der Mensch darin frei-
gestellt sei, sich für oder gegen Therapiemaßnah-
men zu entscheiden. Diese Meinung gesteht dem 
Menschen die Möglichkeit ein, ein Recht auf Sterben 
zu haben. Der Mensch dürfe durch Verzicht auf le-
benserhaltende Maßnahmen das Sterben zulassen. 
Zudem halten die Gelehrten fest, dass Ärzt_innen 
Schmerzmittel anordnen dürfen, obwohl sie zum 
Beispiel den Sterbeprozess des Patienten/der Pati-
entin beschleunigen können. Eine Minderheitsmei-
nung wiederum sieht die Schmerzen als Läuterung 
von Sünden, sodass sie dafür plädiert, auf Schmerz-
mittel zu verzichten. Im Volksglauben ist solch eine 
Meinung jedoch stärker verbreitet. Die Mehrheits-
meinung begründet ihre Auffassung dem gegen-
über damit, dass, wie sonst in der muslimischen 
Tradition nicht unüblich, die jeweilige Expertise zu 
Entscheidungen verhelfen soll. Konkret heißt dies 
für uns, dass, wenn die ärztliche Expertise Thera-
piemaßnahmen empfiehlt, man sich danach richten 
sollte; wenn nicht, dann nicht.

Für bioethische themen finden sich weder im Koran noch in der Sunna konkrete Handlungsanweisungen.
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Die endgültige Entscheidung trifft am Ende die 
therapeutisch zu behandelnde beziehungswei-
se zu versorgende Person. Denn, wie oben be-
reits gesehen, die Gläubigen tragen die Verant-
wortung für ihre eigene Handlung; jede_r ist für 
seine/ihre eigene Handlung verantwortlich. Ist 
die zu behandelnde Person nicht in der Lage, eine 
Entscheidung zu treffen, wird die Verantwortung 
und die Entscheidungskompetenz nacheinander 
auf die Angehörigen und Vertrauten der Person 
übertragen.

Wieso gibt es diese konkurrierenden Meinungen? 
Nach sunnitisch-muslimischer Auffassung soll-
te jede Meinung mit Rückbezug auf den Koran 
und die Sunna (die Gesamtheit der Aussagen und 
Handlungen des Propheten Muḥammad und sei-
ner Billigung der Handlungen Dritter, die in über-
lieferten Berichten, also in Form von Hadithen, 
vorliegen) begründet werden. Nach schiitisch-mus-
limischer Auffassung ist dieser Schritt zwar eben-
falls wichtig, jedoch nicht so streng gehandhabt 
und als so zentral angesehen, wie die sunnitische 
Tradition es vorsieht. Für bioethische Themen gibt 
es in der Regel weder im Koran noch in der Sun-
na konkrete Anweisungen. Damit haben wir einen 
„textfreien Diskursraum“; es liegen keine religiö-
sen, autoritativen Texte vor, die sich direkt mit dem 
hiesigen Thema befassen. Wie sollen sich die Ge-
lehrten nun entscheiden, um immer noch Lösun-
gen vorschlagen zu können, die mit der muslimi-
schen Tradition konform sind? 

Über die Geschichte hinweg war die theologische 
Argumentation nicht auf den Koran und die Sunna 
beschränkt geblieben. Die Gelehrten haben sich oft 
auf Prinzipien berufen, die sie aus den Quellen de-
duziert haben, welche sie wiederum einer rationa-
len Überprüfung unterzogen. Für unseren Fall gilt: 

a)  Bioethische Fragen wurden bisher in der  
Disziplin „Islamisches Recht“ ( fiqh) diskutiert. 

b)  Dort gibt es grundlegende Rechtsprinzipien, 
die zu den oben genannten Lösungen führen 
können. Zu den Grundprinzipien (qawāʿ id, 
Sg. qāʿ ida) des islamischen Rechts, die man 
stets zu berücksichtigen hat, gehören unter 
anderem:
Prinzip 1: Zweifel kann Gewissheit nicht 
aufheben (al-yaqīn lā yazūl bi-š-šakk). 
Konkret würde dieses Prinzip bedeuten, dass 
sofern mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ermittelt werden kann, dass 
Therapiemaßnahmen den Zustand eines_einer 

Patienten_in nicht verbessert, so darf nicht 
mit der Vermutung, dass eine Verbesserung 
eintreten könnte, argumentiert werden. 
Die notwendigen Maßnahmen können mit 
Rücksicht auf das, was mit Sicherheit, also 
mit fachlicher Expertise feststeht, nicht ohne 
Weiteres unberücksichtigt bleiben. 
Prinzip 2: Der Schaden ist zu beheben 
(aḍ-ḍarar yuzāl).
Liegt ein Schadensfall vor, den man mit 
fachlicher Expertise oder durch gesunden 
Menschenverstand erkennen kann, so  
können verschiedene Lösungen vorge schlagen 
werden, um diesen Schaden zu beheben.
Prinzip 3: Nutzen soll herbeigeführt  
und Schaden abgewehrt werden  
(wörtl. ǧalb al-manāfiʿ wa-dafʿ al-mafāsid).
Grundsätzlich kann durch das Beheben 
eines Schadens ein Nutzen herbeigeführt 
werden. Es ist aber auch möglich, dass durch 
bestimmte Maßnahmen sowohl ein Nutzen 
herbeigeführt wird und zugleich ein Schaden 
abgewehrt wird, wie etwa der sichere Fall des 
Einsatzes von Therapiemaßnahmen, wodurch 
ein kritischer Zustand beendet und durch die 
Maßnahmen die Lebensqualität verbessert 
werden kann.

c)  Daneben greift man auf die sogenannten 
übergeordneten Ziele (maqāṣid) der Scharia 
für eine religiös gerechtfertigte Lösung zu-
rück. Unter den Zielen der Scharia wird unter 
anderem der Schutz des Lebens genannt. 
Dieses ist ein notwendig (ḍarūrī) zu schützen-
des Gut. Wir können damit ein weiteres Prinzip 
selbst formulieren:
 Prinzip 4: Das Leben ist notwendig zu  
schützen, sofern damit kein (großer)  
Schaden verbunden ist.

  Grundprinzipien zur Bewertung 
akut-intensivmedizinischer 
Maßnahmen

Prinzip 1: Zweifel kann Gewissheit nicht auf-
heben (al-yaqīn lā yazūl bi-š-šakk).
Prinzip 2: Der Schaden ist zu beheben  
(aḍ-ḍarar yuzāl).
Prinzip 3: Nutzen soll herbeigeführt und  
Schaden abgewehrt werden (wörtl. ǧalb 
al-manāfiʿ wa-daf ʿ al-mafāsid)
Prinzip 4: Das Leben ist notwendig zu schützen, 
sofern damit kein (großer) Schaden verbunden 
ist.
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Wenden wir diese Prinzipien auf akut-intensiv -
medizi nische Entscheidungssituationen an: 

Prinzip 1: Wenn mit Sicherheit ermittelt wird, dass 
der zu behandelnden Person nicht mehr gehol-
fen und ihre Lebensqualität nicht gesichert wer-
den kann und kein klares Therapievorgehen vor-
gesehen ist, so darf man auf Therapiemaßnahmen 
verzichten. Die pure Vermutung, dass einige Maß-
nahmen doch in irgendeiner Form helfen könnten, 
darf im Abwägungsprozess die finale Entscheidung 
nicht beeinflussen. Im entgegensetzten Fall kön-
nen, ja sogar müssen Therapiemaßnahmen ergrif-
fen werden. 

Prinzip 2 und 3: Kniffliger wird eine Entscheidung 
mit Rücksicht auf die Prinzipien 2 und 3. Denn 
es ist nicht klar vorgegeben, was unter Schaden 
(mafsada, ḍarar) und Nutzen (maṣlaḥa) zu verste-
hen ist. Es gibt verschiedene Optionen: 

i.  Wir können den Therapieverzicht als Schaden 
deuten. Das hieße dann, dass Therapiemaß-
nahmen stets unternommen werden müssten, 
da der Verzicht darauf als Schaden gölte, der 
ja gemäß Prinzip 2 behoben werden soll. 

ii.  Versteht man unter Schaden die Verschlech-
terung des Zustands der zu behandelnden 
Person durch Therapiemaßnahmen trotz 
Verhinderung des Todeseintritts, so kann 
auf Therapiemaßnahmen verzichtet werden. 
Damit betrachtete man den Verzicht auf die 
Zustandsverschlechterung als Nutzen, der 
dem Schaden stets vorgezogen wird.

Wir sehen also, dass das, was wir unter Nutzen 
und Schaden verstehen, variieren kann. In der 
klassischen Literatur wird angegeben, dass Prin-
zip  3 es zulasse, dass für die Wahrung des Nut-
zens ein Schaden in Kauf genommen werden 
kann. Es können aber auch mehrere Schäden kol-
lidieren. Dann gilt, dass man sich für den gerings-
ten Schaden entscheiden sollte, was einen Ver-
zicht auf Therapiemaßnahmen bedeuten kann, um 
größeres Leid für den Patienten/die Patientin zu 
unterbinden. 

Ähnliches gilt für das Prinzip 4: Das Leben ist 
zwar notwendig zu schützen, jedoch sollte gro-
ßer Schaden im Sinne von Prinzip 2 und Prinzip  3 

6	 	Für	die	Auflistung	und	Auswertung	dieser	Passagen	und	eine	Analyse	des	Begriffs	maʿrūf s. Reinhart 2007.
7  Beide Koranpassagen sind übersetzt nach Bobzin 2019. 

ausgeschlossen werden. Wir dürfen also den 
Schutz des Lebens nicht absolut setzen.

Wir halten fest: Weder der Koran noch der Pro - 
phet Muḥammad und die Gelehrten definieren  
genau, was mit Nutzen (maṣlaḥa) und Schaden  
(ḍarar, mafsada) gemeint ist. Füllen lassen sich 
diese beiden Begriffe mit einem anderen Begriff 
aus dem Koran: al-maʿrūf (das bekannte Gute). Der 
Koran überlässt es dem Menschen, selbst zu be-
stimmen, was das Gute und Nützliche ist, um da-
nach zu streben. Der Begriff al-maʿrūf kommt an 
36 verschiedenen Stellen im Koran insgesamt 
39-mal vor. Es stechen drei Verwendungen be-
sonders hervor: Das Gute zu gebieten (vgl. Suren 
22:41, 3:104, 3:110, 3:114, 4:114, 7:157, 9:67, 9:71, 
9:112, 31:17, 60:12), Aufrichtigkeit (vgl. Suren 2:235, 
24:53, 47:20f.) und in schwierigen Situationen das 
Richtige zu tun oder zu sagen (vgl. Suren 2:178, 
2:180, 2:228f., 2:231-234, 2:236, 2:240f., 2:263, 
4:5f., 4:8, 4:19, 4:25, 31:15, 33:32, 33:6, 65:2).6 Re-
präsentativ seien nachfolgend zwei Stellen zitiert, 
um zu zeigen, dass der Koran al-maʿrūf bewusst 
offen lässt und dem Menschen die Möglichkeit 
gibt, nach bestem Wissen und Gewissen das Gute 
zu tun beziehungsweise zu sagen:

„Rechtes Wort (qawlun maʿrūfun) und Verzei-
hung sind besser als ein Almosen, dem Ver-
letzung folgt. Gott ist auf niemanden ange-
wiesen, milde.“ 
Sure 2:263

„Es werde eine Gemeinde aus euch, die zum  
Guten aufruft, das Rechte gebietet, das 
Schlechte verbietet. Denen wird es wohl-
ergehen.“7 

Sure 3:104 

Der Koran lässt aber nicht willkürlich offen, was 
al-maʿrūf ist. Die Sunna (im weitesten Sinne die 
Praxis des Propheten und der Prophetengefähr-
ten) dagegen nimmt ebenfalls bewusst keine kla-
ren Konkretisierungen vor, so auch die späteren 
Koranexegeten nicht. Die eingangs erwähnten 
theologischen Grundlagen sind wegweisend, um 
zu ermitteln, ob eine Handlung maʿrūf ist. Welche 
Meinung zutrifft ist also, wie sonst im islamischen 
Recht, eine Wahrscheinlichkeitsabwägung. Dabei 
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müssen verschiedene Expertisen berücksich-
tigt werden. Für unseren Fall gilt also: Wenn sich 
Muslim_innen nach bestem Wissen und Gewis-
sen nach der ärztlichen Expertise richten, haben 
sie nicht zu befürchten, etwas zu tun, das verbo-
ten wäre. Es geht also nicht zwangsläufig um den 
Lebenserhalt durch die moderne Technik, die un-
begrenzt anmutende Möglichkeiten gibt, sondern 
um die Abwägung zwischen Patient_innenwohl 
und den Möglichkeiten, die die moderne  
Medizin bringt. Also wird der Gedanke „Schutz  
des Lebens“ (s. S. 11 unter c) durch weitere Prin-
zipien relativiert und nicht absolut gesetzt.

Zusammenfassend können wir sagen, dass aus 
muslimischer Sicht sowohl der Therapiezwang als 
auch der Therapieverzicht theologisch begründ-
bar sind. Eine Haltung, die den Gläubigen die Frei-
heit gibt, nach bestem Wissen und Gewissen auf 
therapeutische Maßnahmen zu verzichten oder 
sie in Anspruch zu nehmen, entspricht den Grund-
prinzipien des islamischen Rechts. 

Die Wahlfreiheit muslimischer Patient_
innen, therapeutische Maßnahmen in 
Anspruch zu nehmen oder auf sie zu 

verzichten, entspricht den Grundprinzipien des 
islamischen Rechts.

Auch wenn der Schutz des Lebens ein hohes Gut, 
sogar nach islamischem Recht ein notwendig zu 
schützendes Interesse darstellt, muss immer zwi-
schen Nutzen und Schaden nach bestem Wis-
sen und Gewissen abgewogen werden. Bei dieser 
Wahrscheinlichkeitsabwägung spielt die ärztliche 
Expertise eine zentrale Rolle. Damit ist die Frage 
nach einer genuin islamischen Lösung eine künst-
liche: Die einzig gültige, also die islamische Lösung 
gibt es nicht! Eine Entscheidung, die die ärztliche 
Expertise berücksichtigt und den oben genannten 
theologischen Grund lagen nicht widerspricht, ist 
muslimisch gerechtfertigt, auch wenn es zur Kon-
sequenz hat, dass dadurch das Ende eines Lebens 
eingeleitet wird. 

Dass diese theologischen Grundprinzipien praxis-
relevant, dabei zugleich nicht zu vage sind, und 
nicht in ein „anything goes“ münden, zeigt das 
folgende Fallbeispiel. Es soll die ärztlichen Gedan-
kengänge und die Komplexität eines Falls ver-
deutlichen, der so oder so ähnlich in Deutschland 
tagtäglich in der Akutmedizin anzutreffen ist.

ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der medizinischen Behandlung: eine transparente und frühzeitige Kommunikation zwischen Patient_innen, 
angehörigen und Krankenhauspersonal. 
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Ein Fallbeispiel

Fallbeschreibung
Herr A. ist 72 Jahre alt und wird in Begleitung des 
Notarztes in der Notfallaufnahme mit dem Bild ei-
ner schweren Luftnotsymptomatik vorstellig. Bei 
dem Patienten ist eine chronische Lungenerkran-
kung mit ausgeprägten Vernarbungen (Lungen-
fibrose) bekannt, die seit Jahren mit einer medi-
kamentösen Dauertherapie behandelt wird und 
den Krankheitsprozess verlangsamt. Die Vitalpara-
meter des Herrn A. sind als instabil zu werten bei 
einem zu hohen Puls, einem zu niedrigen Blut-
druck und einem hohen Sauerstoffbedarf unter 
nicht-invasiver Maskenbeatmung. 

In einer notfallmäßig angefertigten Röntgen- 
Schichtaufnahme (Computertomographie) im  
Rahmen der Schockraumbehandlung zeigt sich 
eine akute Gerinnselbildung in den Lungen-
gefäßen (Lungenembolie). Die behandelnden 
Ärzt_innen besprechen den Befund mit dem 

„Beatmen‘‘ oder ,,nicht beatmen“? Das fiktive Fallbeispiel verdeutlicht, wie komplex die abwägung der medizinischen Behandlungsmaßnahmen ist. 

Patienten und empfehlen die Durchführung ei-
ner notfallmäßig gerinnselauflösenden Therapie 
(Fibrinolyse). 

Herr A. stimmt dieser potenziell nebenwirkungs-
behafteten Therapie (zum Beispiel Einblutung ins 
Gehirn) zu. Zusätzlich klären die behandelnden 
Ärzt_innen Herrn A. über eine anstehende künst-
liche Beatmung (Intubation) auf, da sich sein Zu-
stand weiter verschlechtert und eine umgehende 
Änderung des Beatmungsmodus erfolgen müsse. 
Jedoch weisen sie ihn darauf hin, dass sich bei der 
bestehenden Lungenfibrose sein Zustand trotz 
künstlicher Beatmung noch weiter verschlechtern 
könne, da vernarbte Lungen eine maschinelle Be-
atmung schlecht verkraften. Eine Alternative hier-
zu gebe es nur in Form der palliativen Therapie, 
also rein schmerzlindernder und abschirmender 
Maßnahmen.
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Einschätzung der Situation 
Einerseits handelt es sich beim Befund von Herrn 
A. um eine akute lebensbedrohliche Erkrankung 
(d. i. Lungenembolie), andererseits besteht eine 
chronische Grunderkrankung (sprich: Lungenfibro-
se). Die Akuterkrankung ist in diesem Fall die do-
minierende und akut lebenslimitierende, welche 
zu einem ,,Schockgeschehen‘‘ mit Minderversor-
gung sämtlicher Organe führt. Jedoch gibt es eine 
lebensrettende Therapiemöglichkeit, welche min-
destens zwei bis vier Stunden Wirkungszeit benö-
tigt. Die Erfolgschancen für eine Kreislaufstabili-
sierung sind sehr hoch. Nichtsdestotrotz zwingt 
die Akuterkrankung die Ärzt_innen zu einer Ände-
rung der Beatmungstherapie (d. i. der Wechsel von 
nicht-invasiver zu invasiver Beatmung). Ansonsten 
käme es mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit zu einem kompletten Kreislaufkollaps auf-
grund eines Sauerstoffmangels, und dies mit po-
tenzieller Todesfolge. Wahrscheinlich kommt es 
aber im Rahmen der Intubation bei einem chro-
nisch an Lungenfibrose Erkrankten zu einem Ein-
bruch der Sauerstoffversorgung mit lebensbe-
drohlichen Konsequenzen. Letztendlich besteht 
eine Abwägung zwischen ,,beatmen‘‘ gegen 
,,nicht beatmen‘‘. Für Herrn A. hat die Lungen-
fibrose bisher zu einem begrenzten Leidensdruck 
geführt, sodass er zu einem Therapieversuch ten-
diert. Er konnte seinen Alltag mithilfe einer mo-
bilen Sauerstoffversorgung uneingeschränkt 
bestreiten. Die jetzt eingetretene akute Lungen-
embolie erschwert die Behandlung derselben 
aufgrund seiner Vorerkrankung, wenngleich die 
Lungenembolie allein potent genug wäre, einen  
lebensbedrohlichen Zustand herbeizuführen.

Im Sinne der Bewertung dieses Falls im Kontext 
der islamischen Ethik greifen die Prinzipien 2, 3 
und 4 – allen diesen geht das Prinzip 1 „Zweifel 
kann Gewissheit nicht aufheben,“ als Grundprä-
misse voraus:

Prinzip 2 „Der Schaden ist zu beheben.“ und Prin-
zip 3 „Nutzen soll herbeigeführt und Schaden ab-
gewehrt werden.“: Zweifelsfrei führt die akute 
Lungenembolie zu einem drohenden Kreislauf-
kollaps, der durch die gerinnselauflösende The-
rapie behoben werden kann. Die Therapie ist in 
der Lage, „Schaden zu beheben“ und gleichzei-
tig einen „Nutzen herbeizuführen“, denn spezi-
ell für Herrn A. kann eine Wiederherstellung der 
regelrechten Kreislauffunktion zu einem würde-
vollen Bestreiten seines Alltags führen. Falls Herr 

A. jedoch über ein jahrelanges Leiden durch sei-
ne Lungenfibrose in seinem Alltag klagen wür-
de, wäre eine Entscheidung gegen eine Therapie 
im Rahmen der Nutzen- und Schadensabwägung 
ebenfalls vertretbar. Der derzeitige Erfahrungs-
wert von Herrn A. zeigt jedoch das Gegenteil. 

Prinzip 4 „Das Leben ist notwendig zu schüt-
zen, sofern damit kein (großer) Schaden verbun-
den ist.“: Die Unterlassung der therapeutischen 
Maßnahmen wird mit Gewissheit zum Tod füh-
ren. Ein Therapieversuch dagegen bietet eine 
geringe, jedoch realistische Chance zum Über-
leben. Da das Überleben mit geringem Schaden 
und Leid verbunden ist, die auch Herr A. als sol-
che wahrnimmt, sind lebenserhaltende Maß-
nahmen gerechtfertigt. Die ärztliche Expertise 
warnt Herrn  A., dass der Therapieversuch schei-
tern kann, jedoch ist aufgrund der Ungewiss-
heit der Reaktion des Körpers auf die Intubation 
und den weiteren Krankheitsverlauf keine siche-
re tödliche Prognose möglich. Eine Unterlassung 
von therapeutischen Maßnahmen wäre daher 
aus islamischer Perspektive nicht ohne weiteres 
gerechtfertigt. Bei einer anderen Einschätzung 
der Situation könnte auch die islamrechtliche Be-
wertung anders ausfallen. Nach Prinzip 4 sind 
lebens erhaltende Maßnahmen gerechtfertigt.

Welche Beatmungstherapien  
gib es?
 

Nicht-invasive Beatmung: Patient_in atmet  
spontan durch eine Maske. Es kann sich um 
eine Spezialmaske handeln, die einen Über-
druck erzeugt. 

Invasive Beatmung: Patient_in wird maschinell 
beatmet über einen in der Luftröhre liegenden 
Beatmungsschlauch. Der/die Patient_in befin-
det sich bei dieser Beatmungsform in der Regel 
im künstlichen Koma.

Intubation: Vorgang des Einführens eines Beat-
mungsschlauchs über den Mund oder über die 
Nase in die Luftröhre.
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Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, den 
musli mischen Patient_innen und den behandeln-
den Ärzt_innen eine Perspektive zu geben, wel-
che Bandbreite die islamische Tradition in akut- 
intensiv medizinischen Entscheidungensituationen 
bietet.

Es zeigt sich ein notwendiger Bedarf an zusätzli-
chen Fallbeispielen für Mediziner_innen, welche 
erarbeitet werden müssen. Auch eine Intensivie-
rung von Studien zwischen Islamtheolog_innen 
und Mediziner_innen sowie hierauf basierend ein 
Wissenstransfer in die Gesellschaft und die musli-
mischen Gemeinden wären gewinnbringend.

Um dieses Thema in Zukunft den interessierten  
Patient_innen und Mediziner_innen näherzu-
bringen und zu verdeutlichen, ist es, wie oben  
an einem Beispiel gezeigt wurde, denkbar, eine 
umfangreiche Abhandlung mit echten klinischen 
Fällen zu verfassen, welche theologisch retros-
pektiv aufgearbeitet und entsprechend den oben 
genannten und weiteren Prinzipien eingeordnet 
werden können. In der Medizin ist das Lernen an 
Fallbeispielen eine etablierte Methode, um Theorie 
und Praxis näher zusammenzubringen.

Des Weiteren möchten wir mit diesem Beitrag 
die Intensivierung von Studien auf diesem Gebiet 
sowie eine fokussierte wissenschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Islamtheolog_innen und Me-
diziner_innen im Bereich der Akut- und Intensiv-
medizin anregen. Wie bereits oben ausgeführt, ist 
eine Vermittlung des Wissens über Entscheidun-
gen in akut-medizinischen Situationen auch in die 
Breite der Gesellschaft zu kommunizieren, sodass 
hier Islamverbände und deren Moscheegemein-
den stärker in den Bildungstransfer zu integrie-
ren sind.

Es zeigt sich bei islamrechtlichen 
Fragen in akut-intensivmedizinischen 
Entscheidungssituationen, dass eine 

allgemeine Einordnung in „erlaubt“ oder 
„verboten“ zu einfach ist. Mithilfe von allgemei-
nen Prinzipien lassen sich Einzelfallentscheidun-
gen treffen.

Theologische Rechtfertigung und Begleitung von 
Entscheidungsfindungen im Bereich der Inten-
sivmedizin ist nicht auf eine einzige Formel zu  
beschränken. Eine Vereinfachung in Erlaubtes  
(al-ḥalāl) und Verbotenes (al-ḥarām) ist aufgrund 
der Komplexität und der Tragweite vieler Entschei-
dungen, seien sie medizinisch oder theologisch 
begründet, und vor allem durch das Fehlen von 
eindeutigen autoritativen, religiösen Texten nicht 
möglich. Dies bietet einen theologisch reflektier-
ten und flexiblen Abwägungsprozess, der sowohl 
jeden einzelnen Fall als eigenständigen würdigt, 
als auch der aus islamischer Perspektive gebote-
nen, menschlichen Verantwortung bei Entschei-
dungsfindungen gerecht wird.

Fazit und Ausblick
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